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Neues republikanisches Blatt.
Herausgegeben von Escher und Ufteri.

Baud I. N. XVIII.

G e s e z g e b u n g.

Senat, ii. Januar.
t Fortsetzung.

k Beschluß von Augnstlnis Commissisnalbericht.)
Hieraus erhellet sohin nur, daß die VB. Rcprö?

sentanten Arb und Schlepp nach begehrter Erlaubniß
in den Versammlungssaal getreten sind, als noch
andere Zuschauer auch da waren. Belangend alle
übrigen Punkte erklärt er wieder alle Convention, und
selbst die beklagenden protestantischen Wahlmanner
wüßten kein Faktum, sagten auch nur, es scheine
ihnen, und kehrten in die Versammlung zurück. Nie'
hat man noch) Aussagen ln eigenem Handel, besom
ders, wann sie nur von Schein reden, das mindeste
Gehör gegeben.

Der Präsident der Wahlversammlung sagt in
seiner Erklärung vom i. Nov. : „Ich war auf
alles bedacht gewesen, und habe nicht gesehen noch
in Erfahrung bringen können, daß irgend jemand
ausser den Wahlmännern sich um etwas angenvm-
men habe. — Belangend die Rede, daß es bei der
Wahlversammlung geheißen habe, daß einer kein
Parriot, kein Städter, und daß einer alle Tage eine
Mal in die Kirche zu gehen, ist öffentlich kem Worr
geredet worden, ist auch im Zweifel, ob jemand uns
ter Hand etwas der Sachen geredet habe.

Diese Erklärung erprobt sohln wieder die Anzeige
des 22. Okt.

Unterm 13. Dez. erklärt der B. Glich, Sekre-
tär der Wahlversammlung : ob aber da oder dorl
etwas zu Gunsten des alten Vaters Arb si y Mler,
handelt worden, kann ich richt wissen.— Daß der
der andere Repräsentant nur einen Gedanken ein r
Intrigue genährt habe, wäre mir unbegreiflich. —
Daß jemand öffentlich oder laut sich geäussrt h ttr,
als wollte mau keinen Patrioten keinen aus der
Stadt, und keinen zu einem Amte wählen, d r nicht
fl ißig in die Kirche gierige, ist, so viel ich lar und
hörte, und ich war gewiß wenige Augerb! ckc ab-
wffnd, sehr falsch. Es m g aber seyn, daß einer'
Hen, anoern unter 4 Augen fragte, ob der oder die?
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ftr, der etwa in einer Wahl war, Religion habe,
und ein guter Cvrist sey.

Auch diese Erklärung beweiset wieder die Anzei-
g« des 22. Okt.

Unterm 10. Dezember betheuert der B. Eggcns
schwyler,^als erster Sekretär der Wahlversammlung,
wiederum die Anzeige des 2?. Oktobers; sie ist
bündig und klar, und fasset sich auf Fakta, diese
Er.'larung.

Unterm 7- Dez. erklärte auch B. Konrad Min--
ziger, Sekretär der Wahlversammlung, daß er nicht
wisse, was geredt worden sey. Es wurde aber ein
Gcsiz geöffnet, zufolge dessen niemand sollte zur
Wahlversammlung eingelassen werden, als diejeni--
gen, die dazu bestimmt sind, worauf sie diese Res
präftntanten) sich entfernet.

Auf nämlichem Scheine erklärte Victor Leist,
als gewesener Srimmenzähler, gänzlich das nämliche.
Sie, als Mitzeugen, erproben also s daß die BZ.
Repräsentanten Arb und Schlupp abtraten, sobald
ihnen dieser Artikel des Geftzes bekannt wurde; sie
erproben aber nicht für die Anzeige des 22. Okt.

Unterm 7. Dez, deklarü t V. Wyg, Wahlmaun:
Was mir bekannt ist, ist dieses auf einmal steht
B. Jftlin, Doctor, mit seinen College» in der Ver?
sammlung auf und entfernten sich, weil das Gerücht
war, es soll kein Reformierter befördert werden,
weil sie schon das Uebcrgewicht haben in der Regie?
rung. Aber von welchem dieses hergekommen, ist
m.r unbekannt.

Ohne Kraft ist diese màm i-nUonsm gebende
Erklärung; allein B. Jftlin hat dem B. Kautons-
statchalier gejagt, warum er einen solchen Schritt
gethan habe, nämlich, weil ihm schiene, man wolle
keine» Reformierten wählen; sohln hatte er keine
Probe, keine gegründete Ursache.

Unterm is. Dez. erklärte B. Hofmeyer, Agent,
das nämliche, belangend das Abtreten des B- Doctor
Jselin, und sezt zur vollkommenen Satisfaktion der
Wayivertammlung hinzu: Da haben wir ihnen lassen
wissen, daß wir nichts von den Räthen wissen, sie
sollen nur bei der Versammlung beiwohnen bis zum
Ende, und ist befolgt»



Unterm?z. Dez. deponirft Ni'klausRytz, daß sie,
College» desB.Jselin,aneinigeWahlmänner verlangten,
jemand an die Richterstelle zu bringe -, da babe Gaffer
gesagt, er habe zwar bet erweichen Wavlmanncrn ange-
hall n, allem man habe chm geantwortet, daß sie ihm
die Stimme nicht geben, weidn er nicht katholisch sey,
es könnten zn viel Reformierte in die Gerichtssielle
kommen, »nd es sodann wegen der katholische« Res
ligivn stark zu befürchten ware.

BB. Senatoren, der ist ein à vroxrin can«»
einziger Zeuge, und sohin das Faktum nicht bewies
sen. Gesezt aber, das Faktum wäre bewiesen, so

Ware ja jeder AZahlmann. befugt seine Stimme
6s prsks sacs eintm Katholik, oder einem Rcfvrs
wierken zu geben wenn beide sonst gleich fähig
waren das könnte gewiß keine Wahl nichtig
machen.

Unterm i?. Dez. sagt B. Lack, Wahlmann,
ans negative auf alle drei Punkten. Wohl sagt er:
daß im Kanton Solothurn die Patrioten so verachs

tet, daß man die ganze Schuld des Krieges auf sie

wirft, und öffentlich sagt, sie seyen an allem Uns
glück Schuld. Wahr sey, daß zWahimänner einige
Stunden weit gegangen, mit sagen, sie haben nichts
da zu thun, sie sehen wohl, man möge sie nicht,
es müsse wegen der Religion seyn; welches doch
nicht wahr gewesen; man sieht ja im Protokoll,
daß sie viele Stimmen gehabt haben — und war
der Agent von Megen zum dritten Kantonsrichter
gewählt.— Ihre Aussagen, wegen denen sie wegs
gegangen, sind sehr ungegründet, indem sie noch
sagten, sie dürfen nicht nach Haus, wenn niemand
von ihrer Gegend durch ein Amt befördert werde.

Das ganze Gersse kommt a'so daher, daß ein
anderer reformierter Bürger, der nicht aus der Ges

gend von Gechegsberg war, zum Kantsnsrichter
gewählt worden ist. Ja eben, weil Stimmen mus
Bürger dieser Gegend gefallen sind, wird durch
Fakta erprobt, daß keine Verabredung Wider die Re-
formierten vorhanden gewesen sey.

Unterm is. Nov. erklärte der Agent Scheidegger
herzhaft und hitzig negative über alle drei Punkte
der Anzeige des 22. Okt. 1799.

Durch diesen hirzen Auszug der aufgenommenen
Zeugnisse >u werden Sie, B. V., zur
Genüge überfuhrt seyn, 1) baß erprobet sey, daß
weder von einer Exclusion der Patrioten, noch der
Reformierten, noch der kalten Catholiken ein einziges
Wörtchen in der Wahlversammlung öffentlich gered:
worden sey. 2) Daß nicht erwiesen, daß. nur etwa»
unter vier Augen davon geredt worden sey. 3) Daß
nicht einmal ein Schatten einer Influenzierung ab

Seite» der BB. Repr. Arb und Gchlupp probiert
worden sey. Die prätendiert so ungeheuren Influenz-
und Unreaelmaßigkeits s Kiaqdm schränken sich nun
Nur darauf ein: 1) daß die BB. Repräsentanten Arb!

und Schlupf) eine Zestkang in der Wahlverfammlmkz
hinrerhalb mit vielen, andern Zuschauern nach : egehrs
ter Erlaubniß an den W KankousstatthaU.r, zugegen
waren, bis das Gesetz, welches allen (ausser den
Wahlmännern) verbietet, gegenwartig zu seyn, weis
chcs ihnen vielleicht wog m den sehr vielen Art. des die
Wahlversamlangen betreffenden Gesetzes entfallen seyn

mag, verlesen ward, s) Daß der B. WahlmannJsà
nut seinen 2 College» für etwelche Stunden weggieng,
weil ihnen schien man wolle den Reformierten nicht
wohl, indem der von ihnen empfohlene aus ihrer
Gegend nicht zukamen, wiewohl er Stimmen hatte.
Und so wächst aus einer Mücke oft ein Elephant,
so wird der, welcher leicht glaubt, oft betrogen, und
so ist halt wahr: k-tMi, Huas vsolL äüclsrs
làa Attoiüsl, 1 sk s iràimo »ua psr insnllacia clszsit.
Das geschwätzige Gerücht wachst durch seine Falschs
heiren.

Eucre Commission untersuchte denn nur, ob die
erproben«, geftzwidrige, aber bona lìàs geschehene
Gegenwart der Bürger Repräsentanten Arb, Schlupf)
und vieler anderer Zuschauer bis zur Ablesung des
Gesetzes, die Wahlen vernichte.

Das Verbvtgesez, daß niemand als die Wahls
manner in der Versammlung seyn darf, ist nicht nur
klug, sondern nöthig, um fremden Einfluß und Ins
trigen zu verhüten. Marins trug eben darum sogar
ein Gesez, daß oie Plätze so eng eingerichtet würden,
daß für keinen Fremden ein Plazgon übrig seyn könnte,
aber dennoch kann Euere Commission daö Gesez,
welches alle fremde Gegenwart bei den Wahlows
sammlungen verbietet, nicht als ein vernichtendes
Gesez, (lsgsm wrusmeiu) sondern nur als ein vers
bietendes Gesez (lsZsin ^>ro!ui,snlsm bewachten.
Der Gesezgedcr hat nicht gesagt, daß alle vooges
schriebenen Formen (wie diese ist) bei Strafe der
Nichtigkeit aller Acten der Wahlversammlung, beob-
achtet werden müssen. Glauben, daß die helvetische
Gesezgebung den so vielen, fur ein unerfahrnes, »ea
umgebomes Volk vorgeschriebenen Formartikeln, oif.
Strafe der Nichtigk.it habe anheften wollen, dessus
dcrs wann die gute Treu feierlich erprobt ist, was«
ihr nicht Gerechtigkeit, nicht die verdiente Achtung
und Zutrauen geschenkt. Sobald es aber gewiß,
daß es nur ein verbietendes Gesez sey, so ist jene

Rechtswahrheit anzuwenden, daß die Gegenwart der

Zuschauer nur unerlaubt, nicht aber fähig zur Vers
mchtung der Acten gewesen sey. Gelbst die natürs
iichc Billigkeit erheischet zu Gunsten derjenigen, web
ehe dura? swche Wahlen ein erobertes Recht zu Stell
lcn, und keine Schuld an dieser unerlaubten Gegen
wart haben, daß sie in diesem. Rechte beibehalten
werben sollen.

Eine andere Bewandnuß würde eö haben, we^
die Gewählten solche Zuschauer begehrt, ober ftw
Stimmen aufgi-suchl, kurz sich eines Ambitus sch^



dig gemacht hätten. Roms /ccMa Qalpui-à l«c ver
A.chtere nicht nur solche Wahlen, sondern die auf
solche Art gewählten wurden wahlunfthig, und zu
Geldstraffen, oft zur Deportation verdammt. Ade-
nie wird man m einer Republik, worin Billigkeit
wohnt, auf den Gedanken fallen, die Verrichtungen
einer ganzen Wahlversammlung zu zernichten, weil
im Eck des Saals etwelche Zuschauer mit der begehr?
ten Erlaubniß des Kantonsstatchaiters buu« stllc-zu?
gegen waren, bis das dießfallige Gesez ihnen bekannt
wurde. Euere Commission rath einhellig zur Annahme
des Beschlusses.

Usteri vermißt den Verbalprozeß dieser Wahl?
Versammlung und will denselben erst von der Com?
mission untersucht wissen, ehe der Beschluß angenom?
men wird.

Augustini glaubte, dieser Verbalprozeg wäre
langst beim Senat gewesen, und der neue Beschluß
gründe sich nur auf die dem grossen Rath geschehene
Anzeige von Unordnungen, die sollten,statt gehadWaden.

Usteri erklärt, Saß dem nicht so sey und bestehr

auf der Rückweisung des Berichts an die Commission.
Pettolaz wcll nicht über die Sache sprechen —

aber er nimt davon den Anlaß zu einer Bemerkung.
Man sieht hier wieder, wie sehr das Wort Patriot
an vielen Orten mißdeutet wird — Er wünscht, daß
die Regierung ernste Maaßregeln treffe, das Volt
darüber aufzuklaren uns besonders zu zeigen, daß
der Patriotism mit ieder Religion sehr vertraglich sey.

Bay. Daneben wünschte ich auch, daß zu War-
nung des Publikums eine Schilderung des falschen
Patriotismus bekannt gemacht würde, damit beide
gehörig unterschieden werden.

Lüthi von Sol. Die Regierung kann sich
biemit nicht befassen; dadurch daß sich gewisse Leute
selbst den Namen Patrio-en gaben — >uw ausschließ?
l-ch sich denselben gaben, emstand eine natürliche
Erbitterung, und wir sollen aufhören Klassen und
Namen zss geben und zu gebrauchen — und uns er?
innern, daß wir Schweizer ^i>;d nur Schwe-zer sind.

Der Bericht wird an die Commission znrukgew>ese

Am 12. Jan. war keine Sitzung in beiden Rächen.

Grosser Rath, iz. Januar.
Präsident: Fierz.

Auf Kubus Antrag erhalt D. Hüssi, ehemaliges
Mitglied des großen Raths, und Bürger Pfarrer
Zwiki von Glaris, und auf Erlachers Antrag der
Regierungestatthalter Pscnniuger die Ehre der Siz?
zung.

Das Kautonsgericht vom Lema» begehrt baldige
Entscheidung über seme-Klage gegen einen Beschluß
des JustiMiinsters, welchen« zufolge alle im peinli?

chen Geftzbuch be;e>^nete Strafn fsg'-ich von den
Kantonsg ncylen benrt eilt werden soll n-

Jomini. Das hierüber von S er tan eniwsr?
fene Gutachten stcht an der Tagesordnung.

Der Bollziehungs-A .s chuß zeigt an, daß da
die Mehrheit seiner Mitglieder, nemlich Holder,^ Sas
vary, FrischiNg und Finsler, sich vere.nigè befindet,
dw-elbe sich als provis rishe Regier.mz constitute,
und Br. Dolder zum einstweiligen o -stAer, und Br.
Mousson zum Generaljekrclur ernannt haben.

Diese Anzeige wird dem Senat mitgetheilt.
Der Regierungsausschuß theilt folgende Zuschrift

WN Wit.
Bürger Gesezgeber!

Können Sie mir meine anbezehrte Entlassung
nicht geben, und ist es bei Jyuen das Gefühl der
Nothwendigkeit, meine schwache Person in dem einst?

welligen vollziehenden Ausschuß zu sehen; so ist es
bey mir Pflicht und das Gefühl von Vaterlandsliebe,
zu gehorchen, wenn Sie befehlen. Michin lasts ich
mich hinreißen, dem allgemeinen Zutrauen beider ge?
sezgebenden Rache und meiner Vaterstadt zu enchpre?
chen, und diese mir aufgetragene Stelle anzunehmen,
solange dieselbe mit meinen Gruudfttzen von Gerech?
tigkeit, Billigkeit und Unpar-Heilichkett vcreinbarlich
ssyn kann. Gott wolle mir die nothigen strafte ver?
leihen, und alles zum Besten gedeihen lassen!

Gruß und Hochachmng!
Bern, den n. Jenner lg-".

C. Alb. Frisching.

Zug, den ii. Jenner igos^
Bürger!

So ehrenvoll der heut an mich gelangte Auftrag
als Mitglied der helvetischen Vollsschungsgewalt ist,
eben so groß ist meine Pflicht, Ihnen in unverweii?
.ter Antwort zu gestehen, daß meine geringen Kräfte
viel zu schwach sind, dem Umfang dies« wichtigsten
Beamtung hinlänglich entsprechen zu kennen, oie
in Folge dieser gewissenhaft ernsten Uêberlegung un?
möglich annehmen kann.

Ich bitte ^ Sie desnahen diese meine Nichtan?
nähme nebst dem lebhaften Dank für das mir er vie?
sene Zutrauen gefall g aufzunehmen, und auch den
gesezgebenoeu Rathen nebst meiner ehrerbietigste»-
Empfehlung genehm zu machen.

Republikanischer G uß und Hochachtung.

Müller, °

gewesener Ammann.

Custor hofft, daß Br. Müller sich auf gleiche
Art wie Dolder, Gavary und Frisching bewegest
lassen werde, die ihm aufgetragene Stelle anzunch?
men. Er fordert also über vieles EntassungSoegch«
ren die Tagesordnung und Mittheilung von FrischmgS
Anzeige an den Senat.



Dieser Antrag Wird ohne Einwendung ange-
nommen.

G y se n dörre r, im Namen einer Commission,
legt folgendes Gutachten vor, welches mit Dring-
lichkeitsecklarung angenommen wird.

Bürger Gesezgeber!
Die Commission zu Untersuchung des Credit-

degehrens von 250,000 Fr. fur den Minister desJnnern
hat sich durch die genommene Einsicht seiner Rech-
ilung überzeugt, daß die ihm unterm 7. Wintermo-
nat lezthin angewiesenen 150,000 Fr. verwendet sind.
Unter denen mannigfaltigen Ausgaben, mit denen
dieses Ministerium belastet ist, verschlingen die Lieft-
rungen aller Art für die fränkische Armeen ungeheure
Summen. Dermalen kostet der Centner Heu Zo Ba-
tzen Ankauf, muß öfters von weit her zugeführt wer-
den, und obfchon die 70 Tausend Centner, die für
geben Monat begehrt werden, weder im Ganzen an-
geschaft, noch baar bezahlt werden können, so kann
sich der Minister doch nicht entziehen, die Verweil-
tungskammern der auf der Linie der Armee liegen-
den Kantonen durch beträchtliche Vorschüsse zu unter-
stützen, damit sie in Stand gestellt werden, die ge-
wallsame Fouragierung in den Scheuren der Tür-
gern zu verhüten.

Die Commission rathet daher einhellig dem gr.
Räch an, mit Dringlichkeit den vom Vollziehungs-
direktorium begehrten Credit der 250,000 Franken zu
gewahren.

(Die Fortsetzung folgt.)

4) Die Gemeinden, welche verbunden waren
ihren Pfarrern das Holz unentgeldlich vor das Haus
zu liefern, sollen noch ferner dazu gehalten oder den

Pfarrern die Aufrüstung und Fuhrkosten zu ersetze»

verpflichtet seyn.
5) Die von diesen Verbindlichkeiten der Gee

meinden gegen ihre Seelsorger herrührenden Auslas
gen sollen von den Pfarrangehörigen wie bis anhin
getragen werden.

ü) Die Verwaltungskammern sind authorisirt,
die daher entstehenden Streitigkeiten zu beurtheilen
und zu schlichten.

Bern den 7. Christmonat 1799.
Der Präsident des Vollz. Direktoriums,

D 0 I d e r.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Secr.

Mousson.

Vollziehende Gewalt.
Das Vollziehungs-Direktorium der einen und

nntheilbaren helvetischen Republik, nach angehörtem
Berichte s.iUs Ministers der Wissenschaften,

beschließt:
1) Die Pfarrer und andere Geistliche, welche

bisher a-s den National- oder Gemeind-Waldungen
vom Staate oder den Gemeinden beholzet würben,
sollen wie bisher aus denselben die ihnen laut Urbar
.gehörenden Klafter empfangen. »

2) Jedoch soll das Qu .ntum von Holz, well
«ches ihnen geliefert werden soll, 20 Klafter nicht
überst igen.

Z) Die V.'rwa! uw'skammern sind bevollmäch-
pigt, für diejenigen Pfarrer, weiche ein unbestimmtes
Guantum an Holz empfiengen, das Maximum der
abzuliefernden Klaftw zwischen 15 und 20 Klaftern
je nach den Bedürfnissen des Pfarrers, der Weitläu-
ftgkeit der von ihm zu besorgenden Dominiaigürer
zmd der bergichten Lage oder Temperatur seines Aus
«mthaltsorts zu bestimmen,

Der Vollzl'ehungsausschuß der einen und untheil-
baren helvetischen Republik, nach angehörtem Bericht
des Ministers der Wissenschaften über die von dem

Regierungsstatihalker des Kantons Bern eingereichten
und falsch befundenen Klagen, als wenn die Geistli-
chen des Kantons. Bern die Fürbitte für die helve-
tischen Behörden unterließen.

In Erwägung, daß es die Pflicht der Regierung
ist, die Rcligionslehrer bei ihrer Ehre zu schützen,
und ihnen jeden Beweis von Achtung und "Sorge
zu geben, welcher ihre vorübergehende kummervolle
Lage erleichtern, und ihr für Voikssittlichkeit und oft
femliche Ruhe so wichtiges Ansehen ungeschmälert
erhalten kann,

beschließt:
1) Die Vollziehnngs-Commission mißbilligt ganz-

lich das Betragen des Regierungsstatthalters vom
Kanton Bern, indem er eine allgemeine Klage gegen
die Geistlichkeit des Kantons Bern führte, welche er,
da sie ungegründet befunden, zurückzunehmen ver-

weigerte.
2) Die Vollziehnngs-Commission ist hingegen

mit der vollständigen Rechtfertigung der Geistlichen
dieses Kantons vollkommen zufrieden.

z) Der Minister der Wissenschaften sei beauf-

tragt, gegenwärtigen Beschluß durch den Regierungs-
statthàr des Kantons, den Dekanen als Vorsteher»
der Synodal-Classen bekan t machen zu lassen.

Bern, den 15. Jan.
Der Präsident des Vollz. Ausschusses,

D 0 l d e r.
Im Namen des Vollz. Ausschusses der Gen. Sell-

M ous s 0 n.

Dem Original gleichlautend befunden:
Der Minister der Wissenschaften,

E t a p s e r,
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